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I.  Vorbemerkung 
 

Die Rechnungslegung der Stiftung Solidaritätsfonds SUISSIMAGE folgt den Grundsätzen von 
Swiss GAAP FER 21. Die Jahresrechnung wird daher von einem Leistungsbericht gefolgt. Ge-
wisse inhaltliche Überschneidungen mit dem Jahresbericht sind dabei nicht zu vermeiden.  
 
 

II.  Organisation 
 
1. Stiftungsrat 
 

Der Stiftungsrat setzt sich neu wie folgt zusammen: 
 
Alain Bottarelli (Kinokonsulent), Lausanne (seit 1993) 
Dieter Gränicher (Filmschaffender), Zürich (seit 2017) 
Brigitte Hofer (Filmproduzentin), Zürich (seit 1999) 
Trudi Lutz (Filmverleiherin), Zürich (seit 2009) 
Caterina Mona (Filmschaffende), Zürich, neu 
 
 
Der Stiftungsrat traf sich im Berichtsjahr zu sechs Sitzungen. Auf die Themen und Beschlüsse 
wird nachfolgend eingegangen. 

 
 
2. Geschäftsstelle 
 

Die Leitung des Solidaritätsfonds wird seit August 2017 von Daniel Rohrbach wahrgenom-
men. 
 
 

III.  Geschäftsjahr 2019 
 
1. Rechenschaftsablage 
 

Als Stiftung von gesamtschweizerischer Bedeutung untersteht der Solidaritätsfonds der Auf-
sicht des Bundes. Die Eidgenössische Stiftungsaufsicht hat den letzten Geschäftsbericht des 
Solidaritätsfonds geprüft und mit Schreiben vom 13. Januar 2019 die Rechenschaftsablage 
für das Jahr 2018 genehmigt. 
 
 

2. Mittel des Solidaritätsfonds 
 

Von SUISSIMAGE wurden der Stiftung CHF 2‘363‘803 zugewiesen und somit CHF 718‘490 
mehr als im Vorjahr. Die Zuwendungen Dritter beliefen sich im Berichtsjahr auf CHF 8‘825. 
Dem ordentlichen Ertrag standen Leistungen von CHF 1‘671‘229 gegenüber und somit rund 
CHF 71‘850 mehr als im Vorjahr. Hinzu kam ein administrativer Aufwand von CHF 33‘875 ge-
genüber CHF 36‘010 im Vorjahr. Das Finanzergebnis belief sich auf CHF 700‘961 gegenüber 
einem Vorjahreswert von CHF -311‘669. Das zweckgebundene Fondskapital belief sich per 
31. Dezember 2019 auf CHF 10‘745‘457 gegenüber CHF 9‘376‘973 im Vorjahr. Das Stiftungs-
kapital betrug damit gesamthaft CHF 12‘944‘415. Der Vorstand von SUISSIMAGE wurde 
durch den Stiftungsrat des Solidaritätsfonds über den aktuellen sowie den prognostizierten 
Mittelbedarf informiert. 
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3. Leistungen des Solidaritätsfonds 
 
Gestützt auf das Reglement über die Leistungen des Solidaritätsfonds betätigt sich die Stif-
tung in vier verschiedenen Bereichen: Unterstützung in sozialen Härtefällen sowie Vermitt-
lung und Finanzierung von Beratung und Betreuung in Notlagen, Ausrichtung von Alters- und 
Invaliditätsrenten an Mitglieder (natürliche Personen) und Zahlung von Beiträgen an die Al-
tersvorsorge von Mitgliedern (juristische Personen). Ausserdem zahlt der Solidaritätsfonds 
einen jährlichen Beitrag an den Ausgleichsfonds der Vorsorgestiftung Film & Audiovision und 
kann Beiträge an die Kosten einer beruflichen Umschulung leisten. 

 
 

a) Unterstützungsleistungen 
 
Im Berichtsjahr behandelte der Stiftungsrat 20 Unterstützungsgesuche und somit drei Gesu-
che weniger als im Vorjahr. 14 Gesuche wurden vollumfänglich oder teilweise gutgeheissen. 
Fünf Gesuche mussten zurückgewiesen werden, da mit ihnen um berufliche Unterstützung 
ersucht wurde oder keine gesundheitliche Notlage vorlag, und ein Gesuch wurde gar nicht 
angenommen, weil die Gesuchstellerin keine Angehörige der Film- und AV-Branche war. Die 
Unterstützungsleistungen wurden teilweise an Bedingungen geknüpft und zudem vorgängig 
oder begleitend eine Beratung gewährt. Im Berichtsjahr wurden zwei solche Beratungen 
durch das NETZ, der gemeinsamen Koordinationsstelle für Kulturschaffende in Notlagen, 
durch- bzw. fortgeführt. Eine Beratung konnte im Berichtsjahr abgeschlossen werden. 
 
Die finanziellen Unterstützungsleistungen beliefen sich auf gesamthaft CHF 86‘584 (davon 
punktuell CHF 60‘149, periodisch CHF 26‘435) gegenüber CHF 113‘811 im Vorjahr. Die durch 
die Beratungsmandate und Pauschalen (NETZ) verursachten Kosten betrugen CHF 7‘413. Im 
Berichtsjahr erbrachten die Stiftungsratsmitglieder wiederum Beratungsleistungen im Betrag 
von CHF 550. 
 
Als (prophylaktische) Unterstützungsleistung im weiteren Sinn versteht sich die bis ins Jahr 
2020 verlängerte Unterstützung von Suisseculture Sociale mit jährlich CHF 5‘000. 

 
 

b) Renten 
 
Die Renten wurden im September ausbezahlt und beliefen sich auf Total CHF 1‘046‘204. Das 
Vorjahrestotal lag bei CHF 994‘243. 
 
 
c) BVG-Beiträge  
 
Die Summe der Beiträge an die Altersvorsorge der Mitarbeitenden von Produktions- und Ver-
leihfirmen betrug CHF 469‘714 und damit rund CHF 29‘725 mehr als im Vorjahr. 
 

 
d) Geburtstage 
 
16 Mitglieder von SUISSIMAGE konnten im Berichtsjahr ihren achtzigsten und drei ihren 
neunzigsten Geburtstag feiern. Sie wurden vom Solidaritätsfonds beglückwünscht und erhiel-
ten je CHF 1‘000 (80 Jahre) bzw. CHF 2‘000 (90 Jahre) geschenkt. 
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4. Ausblick 
 
Nach Massgabe des Leistungsreglements sind von den jährlich zufliessenden Mitteln die 
Hälfte für Rentenleistungen sowie je ein Viertel für BVG-Beiträge und für Unterstützungsleis-
tungen bestimmt. Der Stiftungsrat überprüft diesen Aufteilungsschlüssel laufend und ermit-
telt periodisch, welche finanziellen Mittel oder Anpassungen erforderlich sind, um die statuta-
rischen Leistungen auch künftig erbringen zu können. Diese Überprüfung erfolgt jeweils Ende 
Jahr für das Vorjahr. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Mittelbedarf im Bereich 
BVG-Beiträge weiterhin über den Prognosen liegt, im Bereich Nothilfe dafür wiederum darun-
ter, während sich die Renten nahe an der Prognose entwickelten, aber eine Tendenz aufwei-
sen, welche Massnahmen erfordert. Die vorgesehenen Ausgabenmaxima konnten in jedem 
Bereich eingehalten werden. Insgesamt sind die Reserven des Solidaritätsfonds daher stabil 
und die statutarische Leistungserbringung weiterhin gesichert. Da jedoch inzwischen mit der 
Eintrittsschwelle von CHF 6‘000 an ausbezahlten Entschädigungen als Voraussetzung für die 
Ausrichtung von Renten eine gewisse Limite erreicht wurde, hat der Stiftungsrat zur langfris-
tigen Sicherung der Renten die folgenden Massnahmen beschlossen: Neu lautet der Verteil-
schlüssel auf die drei Töpfe wie folgt - neu 55% (bisher 50%) Renten und 20% für Nothilfe 
(bisher 25%), und weiterhin 25% für BVG. Zudem werden Renten nur noch bis zu einem 
steuerbaren Einkommen von CHF 60‘000 (für Verheiratete CHF 105‘000; statt bisher 
CHF 70‘000 respektive CHF 120‘000) ausbezahlt. Weiter wird die Rentenskala wie folgt ange-
passt: Ab einer ausbezahlten Entschädigungssumme von CHF 22‘000 erfolgt ebenso eine 
progressive Senkung von 10% wie ab einem steuerbaren Einkommen von CHF 50‘000. Diese 
Massnahmen hätten bei den Renten 2019 zu einer Minderauszahlung von CHF 71‘960 ge-
führt. Es besteht derzeit kein weiterer Handlungsbedarf. 

 
 
Bern, Januar 2020 
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IV.  Bilanzen 2019 und 2018 
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V.  Betriebsrechnungen 2019 und 2018 
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VI.  Geldflussrechnung 2019 und 2018 
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VII.  Rechnungen über die Veränderung des Kapitals 
 

 
 
 
Angaben zu den Gebern des Organisationskapitals: 
 
Das Grundkapital entstand im Jahre 1989 durch eine Vermögensübertragung von der SUIS-
SIMAGE, Schweizerische Genossenschaft für Urheberrechte an audiovisuellen Werken.   
 
Die Mittel ohne Verfügungseinschränkung werden im Organisationskapital als freies Kapital ausge-
wiesen. Diese Mittel können für alle Zwecke der Stiftung verfügbar gemacht werden. 
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VIII.  Anhang zur Jahresrechnung 2019 
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IX.  Leistungsbericht 

 
 
Zweck der Stiftung Solidaritätsfonds SUISSIMAGE 

 
Die Stiftung Solidaritätsfonds SUISSIMAGE bezweckt den sozialen Schutz der Angehörigen der 
schweizerischen Film- und Audiovisionsbranche.  
 
Durch finanzielle Unterstützung in sozialen Härtefällen trägt die Stiftung punktuell zur Hilfeleistung 
bei, namentlich in Fällen von Krankheit, Unfall, Invalidität, Tod, Umschulung sowie zur Überbrü-
ckung anderer Notsituationen. 
 
In den Genuss von Leistungen der Stiftung können dabei sämtliche Personen in der Schweiz kom-
men, die im weitesten Sinne eine Beziehung zum Film aufweisen sowie deren Angehörige, unab-
hängig davon, ob sie eine Beziehung zu SUISSIMAGE haben oder nicht. 
 

Neben der direkten Ausrichtung eigener Beiträge, kann die Stiftung auch indirekt durch Zusam-
menarbeit mit oder durch Beteiligung an anderen Organisationen mit ähnlichem Zweck im sozialen 
Bereich tätig sein. 
 
 
Leistungen im Berichtsjahr 

 
Die Leistungen des Solidaritätsfonds werden einerseits in Form von Renten (natürliche Personen) 
und BVG-Beiträgen (juristische Personen) erbracht, anderseits als punktuelle und periodische (fi-
nanzielle) Unterstützungen sowie in Form von Vermittlung und Finanzierung von Beratung und Be-
treuung in Notlagen. 
 
Die Arbeit der Kulturschaffenden zeichnet sich durch unregelmässige Einkünfte und oft auch finan-
zielle Engpässe aus. Ein Unfall oder eine Krankheit kann diese fragile Finanzlage rasch gefährden. 
Dies zu verhindern ist Zweck der Unterstützungsbeiträge. Diese betrugen im Berichtsjahr gesamt-
haft CHF 86‘813 und für die externe Beratung von Gesuchstellern wurden CHF 7‘413 aufgewendet. 
 
Regelmässige Rückmeldungen bestätigen immer wieder von neuem, dass der Solidaritätsfonds 
SUISSIMAGE mit der Entrichtung von Renten und BVG-Beiträgen oft ein dringendes Bedürfnis ab-
deckt und den Bezügern hilft, einen würdigen Lebensabend zu verbringen. Die Rentenzahlungen 
beliefen sich im Berichtsjahr auf CHF 1‘046‘204, die BVG-Beiträge auf CHF 469‘714. 
 
 
Leitende Organe der Stiftung 

 
Die Organe der Stiftung Solidaritätsfonds SUISSIMAGE setzen sich zusammen aus dem Stiftungs-
rat, dem Geschäftsführer und der Revisionsstelle. Die SUISSIMAGE Generalversammlung hat am 
26. April 2019 den Stiftungsrat nach dem altershalben Rücktritt von Rolf Lyssy in folgender neuer 
Besetzung gewählt. 
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Stiftungsrat 2019: 
 Alain Bottarelli, Lausanne (seit 1993) 
 Dieter Gränicher, Zürich (seit 2017) 
 Brigitte Hofer, Zürich (seit 1999) 
 Trudi Lutz, Zürich (seit 2009) 
 Caterina Mona, Zürich (neu) 
 
Geschäftsführer seit August 2017: Daniel Rohrbach, Bern 
 
Revisionsstelle:    PricewaterhouseCoopers AG, Bern 
 
 
Verbindungen zu nahestehenden Organisationen 

 
Die Stiftung Solidaritätsfonds SUISSIMAGE alimentiert sich hauptsächlich aus den Zuweisungen 
der Urheberrechtsgesellschaft SUISSIMAGE. Ausserdem werden die Mitglieder des Stiftungsrats 
durch die Generalversammlung von SUISSIMAGE gewählt. Gleichzeitig muss mindestens ein Stif-
tungsratsmitglied dem Vorstand von SUISSIMAGE angehören. Schliesslich sind die Mehrzahl der 
Destinatäre des Solidaritätsfonds Mitglieder bei SUISSIMAGE. Aus all diesen Gründen besteht eine 
enge Verbindung zu SUISSIMAGE. 
 
Der Solidaritätsfonds steht ferner der Organisation NETZ nahe, einem Netzwerk von Sozial-, Fi-
nanz- und Rechtsberatern. Der Solidaritätsfonds hat sich an der Formierung dieses Netzwerks ak-
tiv beteiligt und es von Beginn weg mit finanziellen Beiträgen und juristischem Rat unterstützt. 
 
Jährliche finanzielle Beiträge leistet der Solidaritätsfonds auch an die Vorsorgestiftung Film und 
Audiovision (VFA), Zürich sowie an Suisseculture Sociale, Zürich. 
 
 
Risiken 

 
Die Stiftung Solidaritätsfonds SUISSIMAGE ist namentlich drei Risiken ausgesetzt: 
 
Schmälerung der jährlichen Zuweisungen von SUISSIMAGE. Von den eingenommenen Urheber-
rechtsentschädigungen weist SUISSIMAGE insgesamt 10% dem Kulturfonds und dem Solidaritäts-
fonds zu. Davon stehen dem Solidaritätsfonds bis auf weiteres 3%, dem Kulturfonds 7% zu. Dieser 
Verteilschlüssel kann nicht als gesichert betrachtet werden. Tatsächlich wurde der Anteil des Soli-
daritätsfonds im Jahr 2000 bereits einmal auf 0.7% herabgesetzt, nur um im nächsten Jahr wieder 
auf die etablierten 3% erhöht zu werden. Der Solidaritätsfonds begegnet diesem Risiko durch Auf-
klärung und geeignete Repräsentanz in den Gremien von SUISSIMAGE. 
 
Wertverluste bei den Anlagen. Zur mittelfristigen Absicherung der Renten- und BVG-Zahlungen 
legt der Solidaritätsfonds seine Mittel an. Anlagen unterliegen naturgemäss einem gewissen Wert-
verlustrisiko. Zur Eingrenzung dieses Risikos (bei gleichzeitiger Verlagerung in eine aktivere, 
transparentere, kostengünstigere und besser diversifizierte Anlagepolitik) ist sowohl der Stiftungs-
rat als auch die VZ Depotbank an ein Anlagereglement gebunden. Das Reglement ist den Zielen 
Liquidität, Sicherheit und Ertrag konsequent verpflichtet. 
 

Erschöpfung der Mittel. Für die Entrichtung der BVG-Beiträge musste der Solidaritätsfonds bereits 
mehrfach auf die Reserven zurückgreifen. Auch die Rentensumme rückt jährlich näher an die Re-
servengrenze. Die Sicherstellung ausreichender Mittel wurde bisher allein mit regelmässigen An-
passungen der Rentenskala sowie mit einer Anpassung der BVG-Quote (derzeit 70%) bewerkstel-
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ligt. Da jedoch inzwischen mit der Eintrittsschwelle von CHF 6‘000 an ausbezahlten Entschädigun-
gen als Voraussetzung für die Ausrichtung von Renten eine gewisse Limite erreicht wurde, hat der 
Stiftungsrat zur langfristigen Sicherung der Renten verschiedene Massnahmen ergriffen (siehe 
dazu Jahresbericht Ziff. III 4, Seite 4, Ausblick). Mittelfristig sind weitere Wege für die Sicherstel-
lung der Leistungserbringung zu prüfen. 
 
 
Bern, 20. Januar 2020 
Daniel Rohrbach 
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X.  Bericht der Revisionsstelle 
 
 
 

 


